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Die öffentliche Wohnraumförderung

Förderziel:

Bezahlbarer und qualitätvoller
Wohnraum

für den überwiegenden Teil der 
Bevölkerung

Wohnen ist elementarer Bestandteil 
der Daseinsvorsorge.



Wohnen ist ein Grundbedürfnis für alle Menschen 
und regt daher zurecht die Diskussionen an!

1. Welche Grundlagen über den Tecklenburger Wohnungsmarkt liegen vor?
- Gut Wohnen im Münsterland (Pestel-Studie) 
- Kommunalprofil Stadt Tecklenburg (Pestel-Studie)
- Wohnungsmarktprofil Stadt Tecklenburg (NRW.BANK)
- Bestandsdaten Wohnraumförderung Kreis Steinfurt

2.   Welcher Wohnungsbedarf besteht?
- Analyse / Wohnungsbedarfsentwicklung

3.   Wie kann die Wohnraumförderung die Herausforderung des sich 
verändernden Wohnungsbedarfs unterstützen?

- Wohnraumförderungsprogramm 2018 – 2022
- Neuausrichtung mit attraktiven Fördermöglichkeiten für den Neubau und 

Erwerb von Eigenheimen / neue Modernisierungsrichtlinie
- Förderung von Mietwohngebäuden und Gruppenwohnungen



Wohnen ist ein Grundbedürfnis für alle Menschen 
und regt daher zurecht die Diskussionen an!

4.   Wer wird gefördert und für wen sind die geförderten Wohnungen 
vorgesehen?

- Neubau und Erwerb von Eigenheimen 
- Beispiele für Wohnkosten im Mietwohnungsbau

7.   Ist die öffentliche Wohnraumförderung für Investoren wirtschaftlich?
- Darstellung der Fördermöglichkeiten im Mietwohnungsbau

6.   Welche aktuellen Projekte sind gefördert worden?
- Beispiele

5.   Welche Standards bietet der öffentlich geförderte Wohnungsbau?
- Qualitätvolle Wohnungen und Entwicklung von Wohnquartieren
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Öffentliche Förderung von 16 Wohneinheiten in 
Tecklenburg-Ledde, Sundernstr.
- davon 12 Wohneinheiten mit Wohnflächen von 47 qm – 50 qm 
- davon 4 Wohneinheiten mit Wohnflächen von 70 qm

Öffentliche Förderung von 2 Gruppenwohnungen für 16 Bewohner in 
Tecklenburg-Ledde, Oberbauer

Öffentliche Wohnraumförderung 2018 / 2019











Quelle: Die Zeit





Wie kann die Wohnraumförderung des Kreises 
diese Herausforderungen unterstützen?

1. Wollen wir den Einpendlern bezahlbare Wohnungsmöglichkeiten in 
Tecklenburg bieten?

- Einpendlerüberschuss

2.   Wie begegnen wir dem demografischen Wandel?
- Bedarf an kleinen barrierefreien Wohnungen

3. Wie können die Bürger Tecklenburgs in ihren Ortsteilen in den  
unterschiedlichen Lebensphasen adäquat wohnen?

- Quartiersentwicklung 

Welche Herausforderungen stellen sich?



Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. …

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
…







Das jährliche Programmvolumen verteilt sich wie folgt auf die Förderschwerpunkte

Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen, Wohnraum in 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, experimenteller
Wohnungsbau

730 Mio. €

Förderung von Neuschaffung, Ersterwerb selbst genutzten 
Wohneigentums sowie Erwerb vorhandenen Wohnraums

100 Mio. €

Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand mit dem 
Schwerpunkt auf Reduzierung von baulichen  Barrieren, 
Verbesserung der Energieeffizienz, des Einbruchschutzes und der 
Digitalisierung sowie des Wohnumfelds

100 Mio. €

Förderung von Maßnahmen der Quartiersentwicklung und auf 
Grundlage kommunaler wohnungspolitischer Handlungskonzepte 
inkl. Maßnahmen in regionaler Kooperation

120 Mio. €

Förderung von Wohnraum für Studierende (Wohnungen und 
studentische Wohnheimplätze)

50 Mio. €

GESAMT 1.100 Mio. €

Wohnraumförderungsprogramm 2018 - 2022



Einkünfte
(monatlich)

Einkünfte
(Jährlich)

Abzüge
(jährlich)

Bereinigtes  
Einkommen

4.000 € (Lohn/Gehalt) 48.000 € (Lohn/Gehalt) 1.000 € (Werbungskosten)

15.980 € (34 % Soz.-vers.-Beiträge)

31.020 €

450 € (Minijob) 5.400 € (Minijob) 1.000 € (Werbungskosten) 4.400 €

Bereinigtes Einkommen 35.420 €

Einkommensgrenze 4-Personen-Haushalt 35.430 €

Familien
Die Familie mit zwei Kindern…



Eigenheimförderung (Neubau oder Erwerb) in Tecklenburg
Bsp: Familie mit zwei Kindern

Grunddarlehen:  90.000 €
Familienbonus: 30.000 €
Darlehen Barrierefreiheit: 10.000 €

Gesamt: 130.000 €

Konditionen: 0,5 % Zinsen, 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag

Zinsbindung: 20 Jahre ggfls. 25 Jahre,  danach mit 2 Prozentpunkten 
über Basiszins (Stand 01.07.2019: -0,88 %)

Tilgung: 1,0 % p.a. (Neubau), 2,0 % p. a. (Erwerb)
Tilgungsnachlass:  7,5 % des Förderdarlehens (hier: 9.750 €)
Absicherung: Nachrangig
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Neubau Eigenheim
KO

ST
EN

Kaufpreis 
Grundstück

60.000 € (600 qm x 100,00 €)

Erwerbskosten 6.000 €

Baukosten 280.000 €

Baunebenkosten 30.000 € 

Finanzierungskosten 4.000 €

GESAMTKOSTEN 380.000 €



Neubau Eigenheim

FINANZIERUNG Höhe Zins Tilgung GESAMT

Vorrangiges Darlehen 
1,60 % Zinsen, 
2,00 % Tilgung,  
20jährige Zinsbindung)

340.000,00 € 5.440,00 € 6.800,00 € 12.240,00 €

Eigenmittel 40.000 € --- --- ---

Betriebskosten 21,80 € x 130 qm 2.834,00 €

Instandhaltungskosten 8,78 € x 130 qm 1.141,40 €

GESAMT (Jährlich) 16.215,40 €

GESAMT (monatlich) 1.351,28 €

F R E I F I N A N Z I E R T
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Neubau Eigenheim

FINANZIERUNG Höhe Zins Tilgung GESAMT

FI
N

A
N

ZI
ER

U
N

G

Vorrangiges Darlehen 
(1,10 % Zinsen, 
2,00 % Tilgung, 
20jährige Zinsbindung)

210.000 € 2.310,00 € 4.200,00 € 6.510,00 €

NRW.BANK 130.000 € 1.202.50 € 2.405,00 €* 3.607,50 €

Eigenmittel 40.000 € --- --- ---

Betriebskosten 21,80 € x 130 qm 2.834,00 €

Instandhaltungskosten 8,78 € x 130 qm 1.141,40 €

GESAMT (Jährlich) 14.092,90 €

GESAMT (monatlich) 1.174,41 €

Ö F F E N T L I C H  G E F Ö R D E R T

* Der Tilgungssatz liegt bei dem Förderdarlehen bei 1 v. H.. Im Zuge der Vergleichbarkeit mit den 
freifinanzierten Mitteln wurde bei den öffentlichen Mitteln eine Tilgung von 2 v. H. berücksichtigt.

Monatliche Belastung um 176,87 € geringer mit öffentlicher Förderung!
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Einkünfte
(monatlich)

Einkünfte
(Jährlich)

Abzüge
(jährlich)

Bereinigtes  
Einkommen

1.400 € (Rente)

150 € (Betriebsrente)

16.800 € (Rente)

1.800 € (Betriebsrente)

102,00 € (Werbungskosten)

1.849,80 € (10 % Krankenvers.)

16.648,20 €

1.000 € (Rente) 12.000 € (Rente 102,00 € (Werbungskosten)

1.189,80 € (10 % Krankenvers.)

10.708,20 €

Freibetrag 2-Personen-Haushalt - 4.000,00 €

Freibetrag Schwerbehinderung 50 GdB - 665,00 €

Bereinigtes Einkommen 22.691,40 €

Einkommensgrenze 2-Personen-Haushalt 23.310,00 €

Rentner-Ehepaar
Schwerbehinderung: 50 GdB



Erwerbsförderung in Tecklenburg
Bsp: Rentner-Ehepaar mit GdB von 50

Erwerb einer barrierefreien Eigentumswohnung

Grunddarlehen:  90.000 €
Familienbonus: 15.000 €
Darlehen Barrierefreiheit: 10.000 €

Gesamt: 115.000 €

Konditionen: 0,5 % Zinsen, 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag

Zinsbindung: 20 Jahre ggfls. 25 Jahre,  danach mit 2 Prozentpunkten 
über Basiszins (Stand 01.07.2019: -0,88 %)

Tilgung: 2,0 %
Tilgungsnachlass:  7,5 % des Förderdarlehens (hier: 8.625 €)
Absicherung: Nachrangig



Modernisierung von Eigenheimen (Modernisierungsrichtlinie)

Förderfähige Maßnahmen:

• Verbesserung der Energieeffizienz
• Abbau von Barrieren
• Klimaverbesserung und Klimafolgenanpassung
• Verbesserung der Sicherheit und Digitalisierung
• Verbesserung des Wohnumfelds
• Sonstige Instandsetzungen 

Darlehen: bis 100.000 € pro Wohnung oder Eigenheim, 
100 Prozent der förderfähigen Kosten

Konditionen: 0,0 % Zinsen für die ersten 10 Jahre, danach 0,5 % 
0,5 % Verwaltungskostenbeitrag

Zinsbindung: wahlweise 20 oder 25 Jahre, danach marktübliche 
Verzinsung

Tilgung: 2 % (Sondertilgung ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich)
Tilgungsnachlass:  20 % des Förderdarlehens
Voraussetzung:  Haushalte dürfen Einkommensgrenze nicht überschreiten



Die öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungen -

Zinsgünstige Darlehen und 
Tilgungsnachlässe

gegen

Mietpreisbindung 
und

Belegungsbindung



Einkommensgrenzen
Um einen Wohnberechtigungsschein erhalten zu können, müssen 
Einkommensgrenzen eingehalten werden. Die Höhe der 
Einkommensgrenze ist u. a. abhängig von der Anzahl der im 
Haushalt lebenden Personen. 

Anzahl der Personen Bruttolohn Nettolohn

1 Person 2.520 € ca. 1.672 € (Steuerklasse 1)

2 Personen 3.530 € ca. 2.184 € (Steuerklasse 1)

2 Personen, davon 1 Kind 3.620 € ca. 2.321 € (Steuerklasse 2)

3 Personen, davon 1 Kind 3.790 € ca. 2.678 € (Steuerklasse 3)

3 Personen, davon 2 Kinder 3.880 € ca. 2.474 € (Steuerklasse 2)

4 Personen, davon 2 Kinder 4.550 € ca. 3.118 € (Steuerklasse 3)

5 Personen, davon 3 Kinder 5.320 € ca. 3.597 € (Steuerklasse 3)

Das Einkommen kann um erhöhte Werbungskosten und um Freibeträge 
(Schwerbehinderung, junge Ehe, etc.) bereinigt werden.



Belegungsbindung

Die geförderten Wohnungen dürfen nur Personen zur Verfügung 

gestellt werden, die ein bestimmtes Einkommen nicht 

überschreiten. 

Beispiele zum Einkommen:

Alleinerz. mit 
einem Kind

2-Personen-
Haushalt

Rentnerpaar

2.545 € mtl. 3.620 € mtl.

4-Personen-
Haushalt,

davon 
2 Kinder

3.530 € mtl. 4.550 € mtl.

Das vorstehende Einkommen kann um nachgewiesene erhöhte 

Werbungskosten, diverse Freibeträge (Schwerbehinderung, junge Ehe, etc.) 

bereinigt werden.

Zu versteuerndes
Bruttoeinkommen



MIETAUSGABEN
Freifinanziert

6,43 € x 60 qm 385,80 €

1,50 € x 60 qm 90,00 €

1,50 € x 60 qm 90,00 €

565,80 €

Anteil der Mietausgaben an den Renteneinkünften
Durchschnittsrente Frauen ( 652 €* ), Durchschnittsrente Männer ( 1.087 €* )

Beispielrechnung Renteneinkünfte: 800 €

MIETAUSGABEN NEUBAU 
Öffentlich gefördert

5,35 € x 50 qm 267,50 €

1,50 € x 50 qm 75,00 €

1,20 € x 50 qm 60,00 €

402,50 €

Rente von 800 €

84,00 €

481,80 €

60,2 %

Rente von 800 €

84,00 €

318,50 €

39,8 %

Kaltmiete

Kalte Nebenkosten

Heizung / Strom

GESAMTE MIETE

Wohngeld

Eigenanteil Miete

Anteil der Mietausgaben an 
der Rente von 800,00 €

* Angaben lt. Rentenversicherungsbericht 2018



Qualitätsstandards im öffentlich geförderten Wohnungsbau

• Barrierefrei

• Aufzug oder mindestens komfortable Treppe 
- gradläufig und Laufbreite mind. 1,20 m

• Balkon oder Terrasse

• „Effiziente“ Wohnungszuschnitte

• Wohnumfeldgestaltung
- 1/3 der Grundstücksfläche als Grünfläche 
- Abstellgebäude/-flächen für Fahrräder/Müll usw.

Entwicklung von Wohnquartieren 

• Standortaufbereitung 

• Quartiersplätze

• Sinnesgärten

• Nahmobilitätsangebote für die Hausgemeinschaft 

• Rollstuhlgerechter Wohnraum
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Kaltmietenobergrenzen im Neubau 2019

Maximal zulässige monatliche 
Kaltmiete

Gemeinden mit Mietniveau

Nummer 2.4.1 WFB

Einkommensgruppe A

M1 5,00 €/m²

M2 (u. a. Tecklenburg) 5,35 €/m²

M3 5,70 €/m²

M4 6,20 €/m²

• Steigerung von 1,5 % p. a. zulässig



Darlehen im Neubau 2019
- Mietwohnraumförderung -

Grundförderpauschalen

Gemeinden mit Mietniveau

Nummer 2.5.1.1 WFB

Einkommensgruppe A

M1 (unbesetzt im Kreis Steinfurt) 1.350 €/m²

M2 
(Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, 
Ladbergen, Laer, Lengerich, Lienen, Metelen, 
Neuenkirchen, Saerbeck, TECKLENBURG, 
Wettringen)

1.550 €/m²

M3
(Altenberge, Emsdetten, Greven, Lotte, Mettingen, 
Nordwalde, Ochtrup, Recke, Rheine, Steinfurt, 
Westerkappeln)

1.780 €/m²

M4 (unbesetzt im Kreis Steinfurt) 1.950 €/m²



Zusatzdarlehen und Tilgungsnachlässe im Neubau

Mietwohnungsneubau Förderdarlehenssätze
Einkommensgruppe A

Tilgungs-
Nachlass

WFB 2.5.1.1 Pauschale M2 1.550 €/m² 15 %

WFB 2.5.2.1 Kleine Wohnungen (bis 55 m²) 5.000 €/WE 15 %

WFB 2.5.2.2 Aufzüge 15.000 € pro Aufzug (Standard), 
zzgl. 10.000 € je erschlossenem Geschoss, 
max. 55.000 €
25.000 € pro Aufzug (Liegendtransport), 
zzgl. 10.000 € je erschlossenem Geschoss, 
max. 65.000 €

15 %

WFB 2.5.2.3 Wohnumfeldqualitäten 75 % der Herstellungskosten, max. 500 €/m² 15 %

WFB 2.5.2.4 Miet-EFH und 
Familienwohnungen (mind. 5 Zimmer)

10.000 € pro Haus/Familienwohnung 15 %

WFB 2.5.2.5 Passivhäuser 100 €/m² 15 %



Zusatzdarlehen und Tilgungsnachlässe im Neubau

Mietwohnungsneubau Förderdarlehenssätze
Einkommensgruppe A

Tilgungs-
Nachlass

WFB 2.5.2.6 Rollstuhlgerechter Wohnraum 4.000 €  pro Wohnung für Rollstuhlfahrer
1.000 €  pro Tür mit Nullschwelle zum 

Freibereich
1.500 €  pro Tür in Wohnung und Gebäude 

mit elektrischer Bedienung
5.000 €  für rollstuhlgerechte unterfahrbare 

Einbauküche

50 %

WFB 2.5.2.7  Darlehen für standortbedingte, 
gebäudebedingte oder 
städtebaulich bedingte 
Mehrkosten 

Bis zu 600 € je m² förderfähiger Wohnfläche 50 %



Zins- / Tilgungskonditionen 
Mietwohnungsneubau 2019

• Zins 0,5 % p. a. im Mietniveau M1 + M2
• Zins 0,0 % p. a. bis zum Ablauf des 10. Jahres, danach 0,5 % p.a. im 

Mietniveau M3 + M4
• Verwaltungskostenbeitrag 0,5 % p. a.
• plus einmaliger Verwaltungskostenbeitrag 0,4 % 
• Tilgung 1 % p. a., auf Antrag 2 % p. a.
• Konditionen 20 oder 25 Jahre fest
• entspricht dem Belegungsbindungszeitraum 
• nach Ablauf der Zinsbindung gilt das Förderobjekt 

als freifinanziert



Förderung von Mietwohnungen
Beispiel: Förderung einer Wohnung in einem 

8 Familienwohnhaus (4 freifinanzierte und 
4 geförderte Wohnungen)

Wohnungsgröße: 55 qm
Zusatzdarlehen: Aufzug / kleine Wohnung / Standortaufbereitung
Gesamtkosten: 132.000 € (ca. 2.400 €/qm) 

Förderung Mietniveau M2 Tilgungsnachlass

Grundpauschale 85.250 € (1.550 €/qm) 12.787,50 €  (15 %)

Zusatzdarlehen 
kleine Wohnung

5.000 € 750,00 €  (15 %)

Zusatzdarlehen
Aufzug

13.750 € 2.062,50 €  (15 %)

Zusatzdarlehen
Standortaufbereitung

1.600 € 800,00 €  (50 %)

GESAMT 105.600 € 16.400,00 € (15,5 %)

Gesamtförderung 1.920 €/m² Wfl.



Darlehensgeber Darlehen Zinssatz 
(inkl. VKB)

Zinsen in €/p. a. Tilgungs-
satz

Tilgung in €/p. a.

NRW.BANK 105.600 € 1,0 % 892,00 €* 1,0 % 892,00 €*

Eigenmittel 26.400 € - - - -

GESAMT 132.000 € 892,00 € 892,00 €

Aufwendungen M2 (Tecklenburg)

• Auf die Grundpauschale inkl. der Zusatzdarlehen (mit Ausnahme des Zusatzdarlehens Standortaufbereitung) wird ein 
Tilgungsnachlass von 15 % gewährt, auf das Zusatzdarlehen Standortaufbereitung wird ein Tilgungsnachlass von 50 % 
gewährt. 

Belastung jährlich

Zins + Tilgung 1.784,00 € 2,70 €/m² Wohnfläche monatlich

Bewirtschaftungskosten 660,00 € 1,00 €/m² Wohnfläche monatlich

Gesamt 2.444,00 € 3,70 €/m² Wohnfläche monatlich

Mieteinnahmen jährlich

Nettokaltmiete 3.531,00 € 5,35 €/m² Wohnfläche monatlich

Überdeckung 1.087,00 € 2,16 €/m² Wohnfläche monatlich



Gegenüberstellung Aufwendungen „öffentlich gefördert“ – „freifinanziert“

Öffentlich geförderter Wohnraum
- Aufwendungen -

Verwaltungsgebühr (0,8 %) 844,80 €

Auszahlungsverlust (0,4 %) 422,40 €

Verwaltungskostenbeitrag
(25 Jahre, jährlich 0,5 %) 

11.150,00 €

Zinsaufwand 
(25 Jahre, jährlich 0,5 %)

9.727,85 €

GESAMT 22.145,05 €

Freifinanzierter Wohnraum
- Aufwendungen -

Verwaltungsgebühr --- €

Auszahlungsverlust --- €

Verwaltungskostenbeitrag --- €

Zinsaufwand 
(25 Jahre, jährlich 1,5 %)

33.992,68 €

GESAMT 33.992,68 €

Deckung erhöhter Aufwendungen durch Mieteinnahmen

Differenz Aufwendungen „öffentlich gefördert“ und „freifinanziert“ 11.847,63 €

Der Zinsvorteil beträgt 0,72 € pro qm Wohnfläche!



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!


